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1 Facts & Figures 
 

 

Symposiumsthema 2019 

Ärztenetze und Integrierte Versorgung: Was koordinieren? Wie kooperieren? 
 

Die Entwicklung der Schweizer Ärztenetze ist eine Erfolgsgeschichte: Sie haben sowohl die Grundversorgung 

(Primary Care) wie auch die Integrierte Versorgung massgeblich geprägt und vorangebracht. Als Generalisten sind 

Hausärztinnen und Hausärzte – neben den Patienten – die einzigen, die den gesamten Behandlungsverlauf im Blick 

haben. Und sie sind in der Lage, Patientinnen über das medizinische Fachwissen hinaus zu beraten, zu begleiten 

und zu unterstützen.  

Drei von zehn Personen in der Schweiz werden in einem Ärztenetz betreut, das einen speziellen Vertrag mit 

Krankenversicherern hat. Und mehr als die Hälfte der Hausärztinnen und Hausärzte sind einem Netz angeschlossen. 

Ärztenetze sind also eine tragende Säule der Gesundheitsversorgung in der Schweiz. 

Mittlerweile werden Ärztenetze aber stark konkurrenziert: Spitäler gründen oder kaufen Arztpraxen und verbinden 

den ambulanten mit dem stationären Bereich. Investoren bauen Praxis-Gruppen auf und entwickeln integrierte 

Behandlungskonzepte über mehrere Stufen. Krankenkassen bieten Versicherungsprodukte an, bei denen die 

versicherte Person eine Apotheke als primäre Anlaufstelle für gesundheitliche Probleme wählt.  

Die erste Nationale Erhebung Integrierte Versorgung, die das fmc initiierte und das Obsan im Frühjahr 2017 

veröffentliche, zeigt eindrücklich die Vielfalt an Akteuren und Initiativen, welche die Behandlung und Betreuung 

besser koordinieren wollen
1
. Demgegenüber sind selbst namhafte Vertreter von Ärztenetzen der Meinung, dass 

zum Beispiel die sektorenübergreifende Vernetzung des ganzen Behandlungspfads nur schleppend vorankommt. 

Und einzelne Versicherer erachten die Gegenleistungen für ihre Steuerungs- oder Qualitätspauschalen zunehmend 

als ungenügend. 

Anderseits verlangt die wichtigste Patientengruppe der Zukunft – betagte, chronisch und mehrfach kranke, häufig 

demente Menschen – ein Höchstmass an Koordination und Kooperation. Denn diese Menschen benötigen neben 

medizinisch-pflegerischen Leistungen meist auch soziale Unterstützung. Zudem ist oft juristischer Rat nötig (wenn 

zum Beispiel die Urteilsfähigkeit zu bestimmen ist). Oder es sind Ergänzungsleistungen zu beantragen. Das heisst: 

Die Komplexität der Behandlung, Betreuung und Begleitung wird nochmals zunehmen.  

Deshalb widmen wir das Symposium 2019 der Zukunft von Ärztenetzen in der Integrierten Versorgung: Werden sie 

sich stärker differenzieren oder fokussieren (müssen)? Wie vertiefen sie die Vernetzung mit Spitälern, Spitex oder 

Pflegeheimen? Umgekehrt: Welche Ansprüche haben andere Leistungserbringer an die Koordination und 

Kooperation mit Ärztenetzen? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Sozialbereich (und damit den 

Gemeinden)? Welche Entwicklungen in der Westschweiz finden den Weg in die Deutschschweiz – und umgekehrt? 

Wie nutzen Ärztenetze die Chancen der Digitalisierung? Entwickeln sie mit Versicherern zusammen neue, 

performance-orientierte Vergütungsmodelle? 

Solche Fragestellungen werden am Morgen in Keynote-Referaten und Tischdiskussionen bearbeitet. Am 

Nachmittag folgen interprofessionelle Parallel-Sessionen, in denen Lösungsansätze für die bessere Koordination 

und Kooperation zwischen Netzen, anderen Leistungserbringern und Versicherern präsentiert und diskutiert 

werden. 

Schliesslich wird das fmc-Symposium 2019 von realen Patientinnen und Patienten begleitet und reflektiert.  

 

 

 

 

 

 

 

Peter Berchtold, Präsident fmc 
 

                                                        
1 Schusselé Filliettaz, S., Kohler, D., Berchtold, P. & Peytremann-Bridevaux, I. (2017). Soins intégrés en Suisse. Résultats de la 1re enquête 

(2015–2016) (Obsan Dossier 57). Neuchâtel : Observatoire suisse de la santé. 
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Datum und Lokalität 

Was Nationales Symposium Integrierte Versorgung 

Wann Mittwoch, 12. Juni 2019 

Wo Kongress + Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, 3000 Bern 

 

Teilnehmerstruktur 

 Ärzte aus Spital und Praxis 

 Führungspersonen aus Ärztenetzen (und ihren Betriebsgesellschaften), Praxis-Gruppen, Spitälern, Reha-

Kliniken, Pflegeheimen 

 Fachpersonen aus Pflege und Therapie 

 Apotheker 

 Patienten-Vertreter 

 Führungspersonen aus Leistungserbringer-Verbänden, Gesundheitsligen, Fachorganisationen 

 Behörden und Politik von Bund, Kantonen und Gemeinden 

 Krankenkassen und andere Sozialversicherungen 

 Industrie wie Medizinaltechnik, Pharma, Medizin-Informatik/eHealth, Logistik, Telekommunikation 

 Bildung und Wissenschaft 

 Veranstalter von Parallelsessions 

 Beratung 
 

Es werden gut 300 Fachpersonen und Entscheidungsträger erwartet.  

 

Ziele des Nationalen Symposiums Integrierte Versorgung 

Das Nationale Symposium Integrierte Versorgung ist die wichtigste, jährlich stattfindende Wissens- und 

Austauschplattform für alle Versorgungspartner (Leistungserbringer, Patienten, Kostenträger, Behörden und Politik, 

Bildung und Wissenschaft, Industrie). Das Symposium präsentiert zukunftsweisende Konzepte zur besseren 

Koordination und Integration der Akteure, fördert die Diskussionskultur zwischen den Professionen und vernetzt 

die wichtigsten Exponenten.  

 

Gute Gründe für Ihr Sponsoring 

 

 Das Nationale Symposium Integrierte Versorgung bringt über 300 Fachpersonen und Entscheidungsträger 

zusammen. 

 Bern als zentraler Austragungsort und die zweisprachige Durchführung (Deutsch und Französisch) zieht 

Teilnehmende aus allen Landesteilen an. 

 Die Mischung aus Präsentationen, Diskussionen, Parallel-Veranstaltungen, interaktiven Elementen und 

Poster-Ausstellung schafft für alle Teilnehmenden und Sponsoren einen Mehrwert.  

 Sie profitieren von vielfältigen Direktkontakten zu Führungspersonen und Entscheidungsträgern. 

 Sie können Ihre Zielgruppe ohne Streuverlust auf Ihre Produkte und Dienstleistungen aufmerksam machen. 

 Die Konzentration auf einen Tag ermöglicht Ihnen mit geringem Zeit- und Personalaufwand sowie einem 

fairem Preis-/Leistungsverhältnis einen ausgezeichneten Return on Investment. 

 

Sponsoring und Ausstellung 

Medworld AG, Sennweidstrasse 46, 6312 Steinhausen, Telefon +41 41 748 23 00    
 

 

 

Verantwortung Kontakt Telefonnummer E-Mail 

Sponsoring Herr Albin Wicki +41 41 748 23 05 albin.wicki@medworld.ch 

Sponsoring Frau Monika von Moos +41 41 748 23 18 monika.vonmoos@medworld.ch   

Gesamtleitung Herr Stephan Knüsli +41 41 748 23 03 stephan.knuesli@medworld.ch 

mailto:albin.wicki@medworld.ch
mailto:monika.vonmoos@medworld.ch
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2 Sponsoring-Angebot: Partnerschaften für das fmc-Symposium 2019 
 

Sponsoring-Package 
Partnerschaften mit starker Präsenz und 

Sichtbarkeit 

Hauptsponsor 

CHF 9‘500.- 

Bonus-Sponsor 

CHF 6‘100.- 

Expo-

Sponsor 

CHF 3‘300.- 

Vor dem Nationalen Symposium 2019    

Präsenz auf der Symposium-Website mit 

Verlinkung auf Ihre Website 
mit Logo mit Logo 

namentliche 

Erwähnung 

Logo im Ankündigungsflyer, Versand online per 

PDF   -- 

Erwähnung in der Tagungsdokumentation, Format 

DIN A4, 400 Exemplare, Sprachen d/f (Anmeldung: 

bis 27.04.2019) 

mit Logo mit Logo 
namentliche 

Erwähnung 

Inserat in der Tagungsdokumentation, Format  

DIN A4, 400 Exemplare, Sprachen d/f 

(Anzeigenschluss: 27.04.2019) 

Innenseite  

rechts platziert 

Innenseite  

links platziert 
-- 

Platzierung eines kostenlosen Banners auf der 

Symposium-Website  -- -- 

Würdigung auf dem Symposiuminserat in 

Printmedien   -- 

Vorgängiges Zustellen der Teilnehmerliste 

(nur zur 1-maligen Verwendung)   -- 

Recht auf Verwendung des Veranstaltungslogos 

zu Werbezwecken (Gut zum Druck muss vor 

Verwendung eingereicht werden) 
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Während des Nationalen Symposiums 2019 Hauptsponsor Bonus-Sponsor Expo-Sponsor 

Ausstellungsfläche im Kursaal Bern 
8 m

2
 (inkl. WLAN,  

1 Tische, 2 Stühle*) 

6 m
2
 (inkl. WLAN,  

1 Tisch, 2 Stühle*) 

6 m
2
 (inkl. WLAN, 

1 Tisch, 2 

Stühle*) 

Kostenlose Eintritte zum Nationalen Symposium  

(inkl. Standpersonal) 
10 6 3 

Logo-Präsenz während des gesamten 

Symposiums (Willkommens-Screen und Pausen-

Intro) 
  -- 

Verdankung durch Moderation (Explizite 

Erwähnung mit Namen)  -- -- 

Symposiumstaschen-Beilage 

(maximal 4 DIN A4 Seiten, gebunden)  -- -- 

Auflage von Werbedrucksachen  am Welcome 

Desk (max. 150 Stück)    -- 

Nach dem Nationalen Symposium 2019 Hauptsponsor Bonus Sponsor Expo Sponsor 

Logo-Präsenz im Dankes-E-Mail an die 

Teilnehmer  -- 
-- 

 

*1 Tisch und 2 Stühle werden zur Verfügung gestellt.  
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3 Sponsoring-Angebot: Inserate und Spezialsponsoring 
 
Machen Sie mit einem Inserat auf Ihre Firma, auf eines Ihrer Produkte oder auf Ihre Symposium-Präsenz 

aufmerksam. Folgende Inserate-Platzierungen sind in der Tagungsdokumentation des Symposiums buchbar. 

 

Inserat in der Tagungsdokumentation 

Format DIN A4, 400 Exemplare, Auflage vor Ort, Sprachen d/f 

Anzeigenschluss: 27.04.2019 

Platzierung Preis 

4. Umschlagseite (aussen), DIN A4 4. US CHF 2‘800.- 

2. oder 3. Umschlagseiten (innen), DIN A4 2. / 3. US CHF 2‘100.- 

Innenseite (rechts platziert), DIN A4 Rechts CHF 1‘650.- 

Innenseite (links platziert), DIN A4 Links CHF 1‘400.- 

 

Online-Werbung Produkt Preis 

Prominenter Banner auf der Startseite des Nationalen 

Symposiums 2019 (intervallartige Werbeeinblendung bei mehreren 

Buchungen) 

Banner 
Produktion durch Sponsor 

CHF 1‘700.- 

Exklusiver Banner auf der Startseite des Nationalen Symposiums 

2019 Sie sind einziger Werber auf der Startseite, womit Sie 

maximale Aufmerksamkeit erhalten.  

Banner 
Produktion durch Sponsor 

CHF 2‘900.- 

Prominenter Banner auf der Startseite der Online-Registrierung 
Banner 
Produktion durch Sponsor 

CHF 1‘700.- 

Exklusiver Banner auf der Startseite der Online-Registrierung 

Sie sind einziger Werber auf der Seite, womit Sie maximale 

Aufmerksamkeit erhalten. 

Banner 
Produktion durch Sponsor 

CHF 2‘900.- 
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Spezialsponsoring  Produkt Preis 

Lanyards:  

An Ihre Lanyards werden die Namens-Badges der Teilnehmer 

gehängt. Sie sichern sich damit die Aufmerksamkeit während des 

Symposiums sowie auch nachher auf den Symposium-Fotos (Auflage 

400 Stück).  

Lanyards 
Produktion durch Sponsor 

(Exklusivrecht) 
CHF 2‘500.- 

Symposiumstasche:  

Jeder Teilnehmer erhält eine Symposiumstasche mit allen 

Symposium-Unterlagen (Auflage 400 Stück) 

Symposiums-tasche 
Produktion durch Sponsor 

(Exklusivrecht) 
CHF 3‘000.- 

Symposiumstaschen-Beilage:  

Nutzen Sie die Symposiumstaschen, um über Ihr Unternehmen 

oder aktuelle Angebote zu informieren.  
(maximal 4 DIN A4 Seiten, gebunden. Auflage 400 Stück) 

Symposiums-taschen-

Beilage 
Lieferung durch Sponsor.  

(kein Exklusivrecht) 

CHF 1‘500.- 

Verpflegung: 

Während der Pausen wird Ihr Firmenlogo/Name inmitten der 

Buffets auf DIN A4 Stellern platziert.  

Kaffeepause  

pro Tag 
(kein Exklusivrecht) 

CHF 3‘100.- 

Mineralwasser: 

Löschen Sie den Durst der Teilnehmer mit einem individuellem 

Etikett auf den Mineralwasserflaschen. (Das Layout der Etikette wird durch 

den Sponsor erstellt, die Organisation läuft über den Veranstalter.)  

Mind. 1 Palette à ca. 

1‘200 PET-Flaschen 

(0,5l) 
(Exklusivrecht) 

CHF 4‘800.- 

Apéro: 

Präsent sein während des gemütlichen Ausklangs der 

Veranstaltung mittels Sponsoring des Apéros. Ihr 

Logo/Firmenname wird prominent auf den Buffets mittels DIN A4 

Steller präsentiert. 

Apéro 
(kein Exklusivrecht) 

CHF 1‘300.- 
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4 Sponsoring-Angebot: Parallelsession 

 

Das fmc Schweizer Forum für Integrierte Versorgung bietet an seinem jährlichen Nationalen Symposium 

Integrierte Versorgung attraktive Parallelsessions an, die von Firmen und Organisationen aus allen 

Fachbereichen gestaltet werden können. In den Parallelsessions können die Interessenten ein Thema ihrer Wahl 

mit potentiellen Kunden in Form von Live-Demonstrationen, Präsentationen und Diskussionen bearbeiten. 

 

Das fmc sichtet die Vorschläge und bespricht sich bei Bedarf mit den Interessenten. 

 

Pro Parallelsession stehen 2 Themenbereiche à 30 Minuten zur Verfügung, die sich idealerweise zwei Anbieter 

teilen.  

Der Anbieter stellt die Referierenden; die Moderation erfolgt in Absprache mit dem fmc.  

  

Bei den Parallelsessions sind folgende Leistungen inbegriffen: 

 1 Raum für die Live-Demonstration/Präsentation mit Standard-Technik (Leinwand, Beamer und allenfalls 

Mikrophon (je nach Raumgrösse)). 

 Drei reguläre Eintritte und zusätzlich zwei Tickets für Firmenangehörige 

 Logo-Präsenz im Rahmen der Kommunikation des Symposiums  

 

Als Anbieter einer Parallelsession werden Sie als Sponsor im Hauptprogramm aufgeführt.  

Der Preis für 30 Minuten beträgt CHF 4‘500.-. 

Die Vorschläge für Parallelsessions können bis am 28.4.2019 eingereicht werden.   
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Buchung Partnerschaft 

 
Der Unterzeichnende meldet sich hiermit verbindlich zur Teilnahme am Nationalen Symposium Integrierte 

Versorgung 2019 an. Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt nach deren Eingang. Nach Erhalt Ihrer 

Anmeldung bestätigen wir Ihnen Ihre Buchung und/oder nehmen gerne mit Ihnen Kontakt auf. 

 

Wir buchen verbindlich folgende Leistungen: 

 

Partnerschaft Preis 

□   Hauptsponsor ab 2 Jahre CHF 7‘900.-/pro Jahr 

□   Hauptsponsor 1 Jahr (2019)     CHF 9‘500.- 

□   Bonus-Sponsor                         CHF 6‘100.- 

□   Expo-Sponsor                           CHF 3‘300.- 

 

 

Korrekte Firmenbezeichnung für die Tagungsdokumentation / die Website: 

 

 
 

Firmenname  Ort  

 

Wir erklären uns mit den Vertragsbestimmungen in den «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» des Nationalen 

Symposiums Integrierte Versorgung 2019 im Kursaal Bern einverstanden (alle Preise exkl. 7.7 % MwSt.). 

 

 

    

Ort und Datum  Unterschrift  

 

Kontaktangaben Sponsoring-Partner 
 

 

Firma    

Ansprechpartner      Rechnungsadresse: 
Adresse    

PLZ / Ort    

Telefon    

E-Mail    
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Vorschlag Parallelsession 

 
Der Unterzeichnende möchte am Nationalen Symposium Integrierte Versorgung 2019 eine Parallelsession 

durchführen. Dafür stehen 60 Minuten zur Verfügung. Diese teilen sich idealerweise zwei Anbieter zu   

30 Minuten. 

Das fmc sichtet die Vorschläge und bespricht sie bei Bedarf mit den Interessenten. 

Die Vorschläge können bis zum 28.4.2019 eingereicht werden.   

  

Wir möchten folgendes Thema in einer Parallelsession bearbeiten:   

 

Parallelsession Firma / Lösungsanbieter 

1 Parallelsession mit einem Zeitslot von 30 Minuten  
• 1 Raum für die Live-Demonstration/Präsentation mit Standard-Technik  

  (Leinwand, Beamer und allenfalls Mikrophon (je nach Raumgrösse)). 

• Drei reguläre Eintritte und zusätzlich zwei Tages-Eintritte für Firmenangehörige. 

• Logo-Präsenz in der Ausschreibung der Parallelsession im Symposium-Programm. 

  □   CHF 4‘500.-/30 Minuten Slot 

Thema ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Lösungsanbieter …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Korrekte Firmenbezeichnung für die Tagungsdokumentation / die Website: 

  

Firmenname  Ort  
 

Wir erklären uns mit den Vertragsbestimmungen in den «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» des Nationalen 

Symposiums Integrierte Versorgung 2019 im Kursaal Bern einverstanden (alle Preise exkl. 7.7 % MwSt.). 
 

 

    

Ort und Datum  Unterschrift  
 

 

 

Kontaktangaben Sponsoring-Partner 
 

 

Firma    

Ansprechpartner       Rechnungsadresse: 

Adresse    

PLZ / Ort    

Telefon    

E-Mail    

 

  



 

Sponsoring-Informationen Januar 2019  11 

 

Buchung Kommunikation 

 
Der Unterzeichnende meldet sich hiermit verbindlich zur Teilnahme am Nationalen Symposium Integrierte 

Versorgung 2019 an. Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt nach deren Eingang. Nach Erhalt Ihrer 

Anmeldung bestätigen wir Ihnen Ihre Buchung und/oder nehmen gerne mit Ihnen Kontakt auf. 

 

Inserate  Anzeigenschluss: 27.04.2019 

 Format DIN A4, 400 Exemplare, Auflage vor Ort, Sprachen d/f 
 Preis 

□   4. Umschlagseite (aussen), DIN A4 CHF 2‘800.- 

□   2. Umschlagseite (innen), DIN A4 CHF 2‘100.- 

□   3. Umschlagseite (innen), DIN A4 CHF 2‘100.- 

□   Innenseite (rechts platziert), DIN A4 CHF 1‘650.- 

□   Innenseite (links platziert), DIN A4 CHF 1‘400.- 

 

Online-Werbung  Preis 

□   Banner auf der Startseite des Nationalen Symposiums  CHF 1‘700.- 

□   Exklusiver Banner auf der Startseite des Nationalen Symposiums    CHF 2‘900.- 

□   Prominenter Banner auf der Startseite der Online-Registrierung CHF 1‘700.- 

□   Exklusiver Banner auf der Startseite der Online-Registrierung CHF 2‘900.- 

 

Korrekte Firmenbezeichnung für das Programmheft / die Website: 

  

Firmenname  Ort  

 

Wir erklären uns mit den Vertragsbestimmungen in den «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» des Nationalen 

Symposiums Integrierte Versorgung 2019 im Kursaal Bern einverstanden (alle Preise exkl. 7.7 % MwSt.). 

 

 

    

Ort und Datum  Unterschrift  
 

Kontaktangaben Sponsoring-Partner 
 

 

Firma    

Ansprechpartner      Rechnungsadresse: 

Adresse    

PLZ / Ort    

Telefon    

E-Mail    
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Buchung Spezialsponsoring 

 
Der Unterzeichnende meldet sich hiermit verbindlich zur Teilnahme am Nationalen Symposium Integrierte 

Versorgung 2019 an. Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt nach deren Eingang. Nach Erhalt Ihrer 

Anmeldung bestätigen wir Ihnen Ihre Buchung und/oder nehmen gerne mit Ihnen Kontakt auf. 

 

Spezialsponsoring  Preis 

□   Lanyards – Auflage 400 Stück, Lieferung durch Sponsor CHF 2‘500.- 

□   Symposiumstasche – Auflage 400 Stück, Lieferung durch Sponsor CHF 3‘000.- 

□   Symposiumstaschen-Beilage – Auflage 400 Stück, Lieferung durch  

        Sponsor 
CHF 1‘500.- 

□   Verpflegung (Kaffeepause pro Tag) CHF 3‘100.- 

□   Mineralwasser (Mind. 1 Palette à ca. 1‘200 PET-Flaschen (0,5l)) CHF 4‘800.- 

□   Apéro CHF 1‘300.- 

 

Korrekte Firmenbezeichnung für das Programmheft  / die Website: 

  

Firmenname  Ort  

 

Wir erklären uns mit den Vertragsbestimmungen in den «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» des Nationalen 

Symposiums Integrierte Versorgung 2019 im Kursaal Bern einverstanden (alle Preise exkl. 7.7 % MwSt.). 

 

 

    

Ort und Datum  Unterschrift  

 

Kontaktangaben Sponsoring-Partner 
 

 

Firma    

Ansprechpartner      Rechnungsadresse: 
Adresse    

PLZ / Ort    

Telefon    

E-Mail    
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Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB 
 

Diese Allgemeinen Bedingungen bilden einen integrierenden 

Bestandteil zur Rechnung/Bestätigung der Teilnahme am Symposium. 
 

Symposium- und Ausstellungsort 

Kursaal, Bern 
 

Annahme der Anmeldung 

Das Teilnahmegesuch ist auf dem offiziellen Anmeldeformular zu 

stellen. Mit seiner rechtsgültigen Unterschrift verpflichtet sich der 

Sponsor insbesondere: 

•  sich an die AGBs und die sich darauf stützenden Entscheide der 

 Organisatoren zu halten. Gegen diese Entscheide ist keine 

 Berufung möglich. 
 

Rücktritt von der Anmeldung 

Nach erfolgter Anmeldung ist auch bei Abmeldung vor 

Kongressbeginn der vereinbarte Sponsoringbetrag zu bezahlen. Falls 

das Sponsoring wieder voll weiter verkauft werden kann, sind 25% 

Annullierungsgebühren zu entrichten. Bei einem nur teilweisen 

Wiederverkauf des Sponsorings ist die Differenz zum vereinbarten 

Sponsoringbetrag voll und zusätzlich die Annullierungsgebühr für das 

weiterverkaufte Sponsoring zu bezahlen. 
 

Rücktritt von der Anmeldung bei mehrjährigen Partnerschaften 

Bei Partnerschaften über zwei oder mehr Veranstaltungen gelten bei 

der Zusammenarbeit für den ersten Anlass die obengenannten 

Bedingungen (siehe Rücktritt von der Anmeldung).  

 

Bei einem Rücktritt nach der Teilnahme am ersten Symposium gelten 

folgende Bedingungen: 

Nach erfolgter Anmeldung ist bei Abmeldung nach dem ersten 

Symposium 50% des gesamten vereinbarten Sponsoringbetrag zu 

bezahlen. Falls das Sponsoring wieder voll weiter verkauft werden 

kann, sind 25% Annullierungsgebühren zu entrichten. Bei einem nur 

teilweisen Wiederverkauf des Sponsorings ist die Differenz zum 

vereinbarten Sponsoringbetrag voll und zusätzlich die 

Annullierungsgebühr für das weiterverkaufte Sponsoring zu bezahlen. 
 

Vertragspartner 

Der angemeldete Sponsor ist der Vertragspartner des fmc. Das 

Handling läuft über die Kongressorganisation: Medworld AG. 
 

Zahlungsbedingungen 

Gemäss Zahlungsbedingungen der Bestätigung/Rechnung. Die 

Bezahlung hat in jedem Fall 10 Tage vor dem Symposium zu erfolgen, 

andernfalls kann die Teilnahme nicht gewährt werden. Der 

Sponsoringbeitrag bleibt trotzdem geschuldet. 

 

Für mehrjährige Partnerschaften wird der Sponsoringbetrag jährlich in 

Rechnung gestellt mit o.g. Zahlungsbedingungen.  
 

Standeinrichtung 

Standeinrichtung ist Sache des Ausstellers. Die 

Ausstellungsorganisation stellt einen Tisch und zwei Stühle zur 

Verfügung. Weiteres Standmaterial muss der Sponsor selber 

organisieren. 
 

Bauhöhe 

Die Bauhöhen sind auf den Standplänen vermerkt.  
 

Auf- und Abbau der Ausstellung 

Wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 

 

 

Eröffnung der Ausstellung 

Eröffnung: Mittwoch, 12. Juni 2019, Uhrzeit wird noch 

  bekannt gegeben.  
 

Hausordnung 

In allen der Ausstellung dienenden Räumlichkeiten und auf dem 

ganzen Gelände gilt das Hausrecht des Kursaals Bern. Wer 

Anordnungen nicht befolgt, kann nach erfolgloser Verwarnung von 

der Beteiligung ausgeschlossen werden. Dem Betroffenen oder 

Dritten steht dadurch keinerlei Anspruch auf Rückerstattung von 

Standmiete, Gebühren oder Schadenersatz zu. Es ist den Ausstellern 

untersagt, Apparaturen als Demonstrationsobjekte zu verwenden, 

die den Ablauf des Fortbildungskurses stören (Geräuschpegel). 
 

Werbe- und Standaktivitäten / Poster und Plakate 

Werbe- und Standaktivitäten dürfen ausschliesslich auf der 

gemieteten Standfläche stattfinden und dürfen weder den 

Symposiumsablauf noch Mitaussteller stören (z. B. Geräuschpegel). 

Es ist im ganzen Symposiumsgebäude untersagt, Poster und Plakate 

an den Wänden und Säulen anzubringen. Ebenfalls untersagt ist das 

Verteilen von Flyern ausserhalb der gemieteten Standfläche.  
 

Ausstellungszulassung 

Der Veranstalter erlaubt, nur direkt mit den Bedürfnissen der 

Veranstaltung in Verbindung stehende Produkte/Dienstleistungen zu 

präsentieren. 
 

Food & Beverage 

Es ist den Ausstellern erlaubt, Getränke/Snacks an den Ständen 

abzugeben. Die Standbetreiber sind verpflichtet die Verpflegung 

exklusiv beim Kursaal Bern zu beziehen. Externes Catering an 

Ausstellungsständen ist nur nach Rücksprache mit der Projektleitung 

des Kursaals möglich. 
 

Höhere Gewalt 

Verunmöglichen oder erschweren unvorhergesehene politische oder 

wirtschaftliche Ereignisse, Pandemien oder allgemein höhere Gewalt 

die Abhaltung der Ausstellung, so kann der Aussteller dem 

Veranstalter oder der Ausstellungsleitung gegenüber keine 

Schadenersatzansprüche stellen. 
 

Versicherung 

Jeder Aussteller hat für Schäden, die er selbst oder von ihm 

beauftragte Dritte, gleich aus welchem Grund, an Ständen, am 

Eigentum oder am Leben und Besitz Dritter verursacht, 

aufzukommen. Da der Veranstalter oder die Ausstellungsleitung und 

sein Personal nicht für die Güter der Aussteller haftet, weder für die 

Zeit während sich Güter auf dem Ausstellungsareal befinden, noch 

während des Zu- oder Abtransportes, wird den Ausstellern 

empfohlen, entsprechende Versicherungen abzuschliessen. Der 

Veranstalter oder der Ausstellungsorganisator übernimmt keine 

Obhutspflicht für Ausstellungsgüter und schliesst jede Haftung für 

Schäden oder Diebstahl aus. 
 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten unterwerfen sich die 

Vertragsparteien in jedem Fall den ordentlichen Gerichten des 

Kantons Zug. Für das Gericht ist ausschliesslich «Schweizer Recht» 

anwendbar.  
 

Die Allgemeinen Bedingungen sind für alle Sponsoren verbindlich.  

 

Steinhausen, Januar 2019 

 


